
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/1/29 91/03/0352
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1992

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §20 Abs2;

StVO 1960 §43;

StVO 1960 §52 lita Z10a;

Rechtssatz

Gerade der Wortlaut des § 20 Abs 2 StVO spricht dagegen, daß von dieser Bestimmung auch die Überschreitung von

g e m § 43 StVO durch Verordnung festgelegten und durch Vorschriftszeichen kundgemachten zulässigen

Fahrgeschwindigkeiten erfaßt ist.

Schlagworte

Überschreiten der Geschwindigkeit
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